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1. Fragestellung 

§ 353d Strafgesetzbuch (StGB)1 stellt verschiedene Verhaltensweisen unter Strafe, bei denen ver-
trauliche Informationen aus Gerichtsverhandlungen oder Strafverfahren entgegen gesetzlichen 
Verboten an die Öffentlichkeit gegeben werden: 

  § 353d Verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen 

  Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

  1. entgegen einem gesetzlichen Verbot über eine Gerichtsverhandlung, bei der die Öffentlich-
keit ausgeschlossen war, oder über den Inhalt eines die Sache betreffenden amtlichen Doku-
ments öffentlich eine Mitteilung macht, 

  2. entgegen einer vom Gericht auf Grund eines Gesetzes auferlegten Schweigepflicht Tatsa-
chen unbefugt offenbart, die durch eine nichtöffentliche Gerichtsverhandlung oder durch ein 
die Sache betreffendes amtliches Dokument zu seiner Kenntnis gelangt sind, oder 

  3. die Anklageschrift oder andere amtliche Dokumente eines Strafverfahrens, eines Bußgeld-
verfahrens oder eines Disziplinarverfahrens, ganz oder in wesentlichen Teilen, im Wortlaut 
öffentlich mitteilt, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Ver-
fahren abgeschlossen ist. 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages sind um Auskunft darüber gebeten 
worden, ob in Frankreich, Österreich und Schweden vergleichbare Straftatbestände existieren.  

2. Rechtslage im Ausland2 

2.1. Frankreich 

Das Ermittlungs- und Untersuchungsgeheimnis ist ein Grundprinzip des französischen Strafver-
fahrens, das darauf abzielt, die Wirksamkeit und Fairness des Gerichtsverfahrens zu gewährleis-
ten, indem die Unschuldsvermutung der Betroffenen und die Privatsphäre der Opfer geschützt 
werden. Dieser Grundsatz muss jedoch mit den Verteidigungs- und Meinungs- und Informations-
freiheiten in Einklang gebracht werden. 

  

 

1 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 203) geändert worden ist. 

2 Die in diesem Gliederungspunkt aufgeführten Angaben zur Rechtslage im Ausland beruhen auf den Auskünften 
der jeweiligen Parlamentsverwaltung. 

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
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Artikel 11 des Strafprozessgesetzes3 bestimmt:  

  Sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt und unbeschadet der Verteidigungsrechte ist das 
Verfahren während der Ermittlung und Untersuchung geheim.  

  Jede Person, die an diesem Verfahren mitwirkt, ist unter den Voraussetzungen des Artikels 
434-7-2 des Strafgesetzbuchs4 dem Berufsgeheimnis verpflichtet.  

Artikel 434-7-2 Strafgesetzbuch lautet: 

  Unbeschadet der Verteidigungsrechte der verdächtigten oder beschuldigten Person oder der 
Rechte der Opfer wird es mit drei Jahren Haft und 45 000 EUR Geldstrafe geahndet, wenn 
eine Person, die aufgrund ihrer Aufgaben gemäß der Strafprozessordnung Kenntnis von Infor-
mationen hat, die aus einer laufenden Ermittlung oder Untersuchung eines Verbrechens oder 
Vergehens stammen, diese Informationen wissentlich an Dritte weitergibt. 

  Unbeschadet der Verteidigungsrechte der verdächtigten oder beschuldigten Person oder der 
Rechte der Opfer werden die Strafen auf fünf Jahre Haft und 75 000 EUR Geldstrafe erhöht, 
wenn die Offenbarung durch eine in Absatz 1 genannte Person an Personen erfolgt, von de-
nen sie weiß, dass sie als Täter, Mittäter, Gehilfen oder Hehler an der Begehung dieser Strafta-
ten beteiligt sein könnten, und wenn diese Offenbarung in der Absicht erfolgt, den Ablauf der 
Ermittlungen oder die Wahrheitsfindung zu behindern. 

  Betreffen die Ermittlungen oder Untersuchungen ein Verbrechen oder Vergehen, das nach Ar-
tikel 706-73 des Strafprozessgesetzes mit einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren geahndet wird, 
so werden die Strafen auf sieben Jahre Freiheitsstrafe und 100 000 EUR Geldstrafe erhöht. 

Um die Verbreitung bruchstückhafter oder unrichtiger Informationen zu verhindern oder um ei-
ner Störung der öffentlichen Ordnung Einhalt zu gebieten oder wenn ein anderes Gebot des öf-
fentlichen Interesses dies rechtfertigt, kann der Staatsanwalt von Amts wegen und auf Antrag des 
Untersuchungsgerichts oder der Parteien direkt oder über einen Offizier der Kriminalpolizei, der 
mit seiner Zustimmung und unter seiner Aufsicht handelt, objektive Elemente aus dem Verfah-
ren veröffentlichen, die keine Bewertung der Begründetheit der gegen die beschuldigten Perso-
nen erhobenen Anklage enthalten. 

2.2. Österreich 

Im österreichischen Recht stellt § 301 des österreichischen Strafgesetzbuchs (ÖStGB)5 verschie-
dene Verhaltensweisen unter Strafe, bei denen vertrauliche Informationen aus Gerichtsverhand-
lungen oder Strafverfahren entgegen gesetzlichen Verboten an die Öffentlichkeit gegeben werden. 

 

3 Code de procédure pénale, abrufbar unter https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LE-
GITEXT000006071154/2024-02-05. 

4 Code pénal, abrufbar unter https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/. 

5 Abrufbar unter https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1974/60/P301/NOR40173736. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071154/2024-02-05
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071154/2024-02-05
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1974/60/P301/NOR40173736
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§ 301 ÖStGB lautet: 

  Verbotene Veröffentlichung 

  301. (1) Wer einem gesetzlichen Verbot zuwider eine Mitteilung über den Inhalt einer Ver-
handlung vor einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde, in der die Öffentlichkeit ausge-
schlossen war, in einem Druckwerk, im Rundfunk oder sonst auf eine Weise veröffentlicht, 
daß die Mitteilung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wird, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

  (2) Ebenso ist zu bestrafen, wer auf eine im Abs.1 bezeichnete Weise eine Mitteilung über die 
Beratung in einem Verfahren vor einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde, über eine 
solche Abstimmung oder deren Ergebnis veröffentlicht und wer die ihm in einem solchen 
Verfahren auf Grund einer gesetzlichen Bestimmung vom Gericht oder von der Verwaltungs-
behörde auferlegte Pflicht zur Geheimhaltung verletzt. 

  (3) Wer auf eine im Abs. 1 bezeichnete Weise eine Mitteilung über den Inhalt von Ergebnis-
sen aus einer Auskunft über Vorratsdaten oder Daten einer Nachrichtenübermittlung oder ei-
ner Überwachung von Nachrichten oder aus einer optischen oder akustischen Überwachung 
von Personen unter Verwendung technischer Mittel (§ 134 Z 5 StPO6) veröffentlicht, ist, 
wenn diese Ergebnisse nicht zuvor zum Akt genommen wurden (§ 145 Abs. 2 StPO), mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen. 

2.3. Schweden 

Nach schwedischem Recht ist es strafbar, Informationen zu verbreiten, zu deren Geheimhaltung 
eine Person aufgrund eines Gesetzes oder einer anderen Rechtsvorschrift oder aufgrund einer auf-
grund eines Gesetzes oder einer anderen Rechtsvorschrift erteilten Genehmigung oder eines Vor-
behalts zur Geheimhaltung verpflichtet ist. Dies ist festgelegt in Kapitel 20 § 3 des schwedischen 
Strafgesetzbuchs7: 

  Wer eine Information verbreitet, zu deren Geheimhaltung er durch ein Gesetz oder eine an-
dere Rechtsvorschrift oder durch eine aufgrund eines Gesetzes oder einer anderen Rechtsvor-
schrift erteilte Erlaubnis oder einen Vorbehalt verpflichtet ist, oder wer ein solches Geheim-
nis rechtswidrig ausnutzt, macht sich, wenn die Tat nicht ausdrücklich strafbar ist, der Ver-
letzung der Geheimhaltungspflicht schuldig und wird mit einer Geldstrafe oder einer Frei-
heitsstrafe von höchstens einem Jahr bestraft. 

 

6 Österreichische Strafprozessordnung, abrufbar unter https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Ab-
frage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002326. 

7 Brottsbalk, SFS 1962:700, abrufbar unter https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/ (englische Übersetzung abrufbar unter 
https://www.government.se/government-policy/judicial-system/the-swedish-criminal-
code/#:~:text=The%20Swedish%20Criminal%20Code%20(brottsbalken,in%20spe-
cific%20acts%20and%20laws). 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002326
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002326
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/
https://www.government.se/government-policy/judicial-system/the-swedish-criminal-code/#:~:text=The%20Swedish%20Criminal%20Code%20(brottsbalken,in%20specific%20acts%20and%20laws
https://www.government.se/government-policy/judicial-system/the-swedish-criminal-code/#:~:text=The%20Swedish%20Criminal%20Code%20(brottsbalken,in%20specific%20acts%20and%20laws
https://www.government.se/government-policy/judicial-system/the-swedish-criminal-code/#:~:text=The%20Swedish%20Criminal%20Code%20(brottsbalken,in%20specific%20acts%20and%20laws
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  Wer eine der in Absatz 1 genannten Handlungen fahrlässig begeht, wird zu einer Geldstrafe 
verurteilt. In leichteren Fällen wird jedoch keine Verantwortung zugewiesen.  

Die Vorschrift richtet sich an jeden, der aufgrund eines Gesetzes oder einer sonstigen Rechtsvor-
schrift zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Voraussetzung ist mithin, dass die Tat von jeman-
dem begangen wurde, für den die Verschwiegenheitspflicht gilt.8 

Ergeben kann sich eine Verschwiegenheitspflicht aus den Rechtsvorschriften des Gesetzes über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen und die Geheimhaltung (2009:400).9 Dieses Ge-
setz regelt nahezu die gesamte Geheimhaltung von Tätigkeiten im öffentlichen Sektor.  

Bestimmungen darüber, wann Gerichte Anhörungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch-
führen können, finden sich in der Prozessordnung und anderen Gesetzen, die Gerichtsverfahren 
regeln. Wenn eine Gerichtsverhandlung in einer Rechtssache öffentlich ist, entfällt in der Regel 
die Geheimhaltung von Informationen, die in der Verhandlung vorgelegt oder angeführt wurden.  

Findet die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, bleibt die Verpflichtung zur 
Geheimhaltung in der Regel bestehen. Wenn das Gericht anschließend in der Sache entscheidet, 
wird die Geheimhaltung aufgehoben, es sei denn, das Gericht beschließt ausdrücklich, dass sie 
aufrechterhalten werden muss. Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Informationen, die in ei-
nem Urteil oder einer anderen Entscheidung eines Gerichts enthalten sind, es sei denn, das Ge-
richt beschließt ausdrücklich, dass insofern die Geheimhaltung gewahrt werden muss. Urteile 
und entsprechende Teile anderer Entscheidungen dürfen nur in seltenen Ausnahmefällen als ge-
heim gekennzeichnet werden.10 

Das Gesetz über den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen und die Geheimhaltung ist um-
fangreich und enthält detaillierte Beispiele dafür, wann die Geheimhaltung Anwendung findet. 
Ein Beispiel ist Kapitel 18 des Gesetzes, das in erster Linie dem Schutz der Interessen der Verbre-
chensverhütung oder der Strafverfolgung dient. Ein weiteres Beispiel ist Kapitel 35, das auf den 
Schutz von Personen bei Tätigkeiten abzielt, die der Verhütung oder Verfolgung von Straftaten 
dienen. Geheimhaltung im Sinne des Gesetzes bezieht sich auf das Verbot der Weitergabe von 
Informationen, sei es mündlich, durch die Offenlegung eines Dokuments oder auf andere Weise 
(Kapitel 3 § 1 des Gesetzes). Wenn das Gesetz die Offenlegung von Informationen verbietet, dür-
fen die Informationen nicht außerhalb der Tätigkeiten verwendet werden, für die sie der Geheim-
haltung unterliegen (§ 1 Absatz 7 des Gesetzes). Kapitel 14 § 2 des Gesetzes enthält einen aus-
drücklichen Verweis auf das Strafgesetzbuch in Bezug auf die Haftung für Verstöße gegen das 
Verbot des Gesetzes, Informationen weiterzugeben oder zu verwenden und für die Verletzung 
von Vorbehalten gegen die Weitergabe von Informationen, die auf der Grundlage dieses Gesetzes 
gelten. 

 

8 Roos, Brottsbalken (1962:700), Kommentar, Kapitel 20 § 3, Lexino 2023-11-13. 

9 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), abrufbar unter https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/do-
kument/svensk-forfattningssamling/offentlighets-och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400/. 

10 Ministry of Justice, Public Access to Information and Secrecy, S. 18 und 33 f. (https://www.regeringen.se/con-
tentassets/f381325faa3b41dc859080a0b1b4c994/public-access-to-information-and-secrecy.pdf). 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets-och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets-och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400/
https://www.regeringen.se/contentassets/f381325faa3b41dc859080a0b1b4c994/public-access-to-information-and-secrecy.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/f381325faa3b41dc859080a0b1b4c994/public-access-to-information-and-secrecy.pdf
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Der Anwendungsbereich der strafrechtlichen Bestimmung über die Verletzung der Geheimhal-
tungspflicht kann begrenzt werden, insbesondere wenn ein Verstoß durch eine Äußerung in ver-
fassungsrechtlich geschützten Medien oder eine Mitteilung zur Veröffentlichung in solchen Me-
dien begangen wird. 

*** 
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